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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §46 Abs1;

Rechtssatz

Ist es in der Kanzlei eines Rechtsanwaltes üblich, daß von ihm die gesamte Post vor Aufgabe durchgesehen wird, so

entspricht der Rechtsanwalt mit dieser Regelung seiner P:icht, die Arbeit in seiner Kanzlei so zu organisieren, daß eine

entsprechende Kontrolle der Tätigkeit der erst ein Jahr bei ihm beschäftigten Kanzleiangestellten sichergestellt wird.

Übernimmt der Rechtsanwalt diese Kontrolltätigkeit, so muß er auch für deren sorgfältige Durchführung einstehen.

Der Antragsteller muß eine Begründung dafür liefern, daß diese Kontrolle durch den Rechtsanwalt im konkreten Fall

lediglich auf Grund eines Versehens minderen Grades nicht wirksam wurde.
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